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Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur hat mit Erlass vom 08.06.2011 (Az.: 27.5-74503-113) 
gemäß § 18 Abs. 8 und 14 NHG und § 7 Abs. 2 NHZG i.V.m. § 51 Abs. 3 NHG die folgende Ordnung über den Zugang 
und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang Bildungswissenschaften genehmigt. Die Ordnung tritt am 
Tage nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover in Kraft. 
 
 

Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven 
Masterstudiengang Bildungswissenschaften 

 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

(1) Diese Ordnung regelt den Zugang und die Zulassung zum Masterstudiengang Bildungswissenschaften. 

(2) Die Zugangsvoraussetzungen richten sich nach § 2. 

(3) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung ste-
hen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens vergeben 
(§ 4). Erfüllen weniger Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Plätze zur Verfügung 
stehen, findet ein Auswahlverfahren nicht statt. 

 

§ 2 

Zugangsvoraussetzungen 

(1) Voraussetzung für den Zugang zum Masterstudiengang Bildungswissenschaften ist, dass die Bewerberin 
oder der Bewerber 

a)  

- entweder an einer deutschen Hochschule oder an einer Hochschule, die einem der Bologna-
Signatarstaaten angehört, einen Bachelorabschluss in einem Zwei-Fach-Bachelorstudiengang mit bil-
dungswissenschaftlichen Anteilen oder einem diesem gleichwertigen Abschluss oder einen Abschluss 
in einem fachlich eng verwandten Studiengang erworben hat, oder 

- an einer anderen ausländischen Hochschule einen gleichwertigen Abschluss in einem fachlich eng ver-
wandten Studiengang erworben hat; die Gleichwertigkeit wird nach Maßgabe der Bewertungsvorschlä-
ge der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen beim Sekretariat der Kultusministerkonferenz 
(www.anabin.de) festgestellt, 

sowie 

b) die besondere Eignung gemäß Absätze 2 bis 4 nachweist. 

Die Entscheidung, ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die nach der Prüfungsordnung zustän-
dige Stelle; die positive Feststellung kann mit der Auflage verbunden werden, noch fehlende Module inner-
halb von zwei Semestern nachzuholen. 

(2) Die besondere Eignung wird auf der Grundlage des Ergebnisses der Abschlussprüfung nach Absatz 1 a) 
festgestellt und setzt voraus, dass das vorangegangene Studium mit mindestens der Note 2,5 abgeschlos-
sen wurde. Weitere Kriterien sind der persönliche und berufliche Werdegang, dargestellt durch Zeugnisse, 
die ein relevantes persönliches und/ oder berufliches Engagement und Interesse bestätigen, und eine Stel-
lungnahme zu den Beweggründen für die beabsichtigte Aufnahme des Studiums und mit den mit dem Studi-
um angestrebten Zielen.  

(3) Abweichend von Absatz 2 wird von der besonderen Eignung ausgegangen, wenn der Studienabschluss 
zum Bewerbungszeitpunkt zwar noch nicht vorliegt, aber bereits 83,33 % der insgesamt erforderlichen Leis-
tungen erfolgreich erbracht wurden (d.h. mindestens 150 Leistungspunkte vorliegen) und die aus den Prü-
fungsleistungen ermittelte Durchschnittsnote mindestens 2,5 beträgt. Absatz 2 Satz 2 bleibt hiervon unbe-
rührt. Die so ermittelte Durchschnittsnote wird auch im Auswahlverfahren nach § 4 berücksichtigt, unabhän-
gig davon, ob das Ergebnis der Bachelorprüfung hiervon abweicht.  
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(4) Bewerberinnen und Bewerber, die weder eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung aufweisen noch 
ihren Bachelorabschluss an einer deutschen Hochschule erworben haben, müssen darüber hinaus über 
ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache verfügen. Der Nachweis hierüber wird geführt durch die 
Vorlage eines TestDaF mit mindestens Niveaustufe 4 in allen Prüfungsteilen oder dem Nachweis einer Prü-
fung DSH mit mindestens Niveaustufe 2. 

 

§ 3 

Studienbeginn und Bewerbungsfrist 

(1) Der Masterstudiengang Bildungswissenschaften beginnt jeweils zum Wintersemester. Die schriftliche 
Bewerbung muss mit den gemäß Absatz 2 erforderlichen Bewerbungsunterlagen bis zum 15. Juli bei der 
Hochschule eingegangen sein. Die Bewerbung gilt nur für die Vergabe der Studienplätze des betreffenden 
Bewerbungstermins. 

(2) Der Bewerbung sind – bei Zeugnissen und Nachweisen in beglaubigter Kopie – folgende Unterlagen 
beizufügen: 

 

a.) Das Abschlusszeugnis eines Studiengangs nach § 2 Abs. 1 Buchstabe a oder - wenn dieses noch 
nicht vorliegt - eine Bescheinigung über die erbrachten Leistungen, die Leistungspunkte und über 
die Durchschnittsnote, 

b.) Ein in deutscher Sprache verfasster tabellarischer Lebenslauf mit einer aussagekräftigen Darstel-
lung des Bildungsweges. 

c.) Ein Nachweis ausreichender Kenntnisse der deutschen Sprache, falls die Studienqualifikation nicht 
an einer deutschsprachigen Einrichtung erworben wurde. 

d.) Eine Erklärung darüber, ob die Bewerberin oder der Bewerber einen Masterstudiengang mit glei-
chem Profil bislang erfolgreich oder erfolglos beendet hat oder studiert. 

e.) Eine schriftliche Darstellung der Studienmotivation der Bewerberin bzw. des Bewerbers. 

f.) Ein vollständiger Notenspiegel des bisherigen Studiums. 

g.) Geeignete Unterlagen zum Nachweis eines relevanten persönlichen und/ oder beruflichen Enga-
gements und Interesses (Arbeitszeugnisse, Zertifikate, Leistungsnachweise). 

(3) Bewerbungen, die nicht vollständig, form- oder fristgerecht eingehen, sind vom weiteren Verfahren aus-
geschlossen. Die eingereichten Unterlagen verbleiben bei der Hochschule. 

 

§ 4 

Zulassungsverfahren 

(1) Erfüllen mehr Bewerberinnen und Bewerber die Zugangsvoraussetzungen als Studienplätze zur Verfü-
gung stehen, werden die Studienplätze nach dem Ergebnis eines hochschuleigenen Auswahlverfahrens 
vergeben.  

(2) Die Auswahlentscheidung und die Bildung der Rangliste richten sich nach der Abschluss- bzw. Durch-
schnittsnote nach § 2 Abs. 2 und 3 und wird aufgrund einer Kombination der nachfolgenden Kriterien festge-
stellt: 

a.) Abschlussnote des Bachelorstudiengangs oder Note eines äquivalenten Studienabschlusses 
(max. 12 Punkte), 

b.) Nachweis eines relevanten persönlichen und/ oder beruflichen Engagements und Interesses 
(Arbeitszeugnisse, Zertifikate, Leistungsnachweise) (max. 6 Punkte). 

(3) Die Auswahl erfolgt auf Grund einer Rangliste, bei der maximal 18 Punkte erreichbar sind. Diese wird 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erstellt: 
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a.) Note des ersten Studienabschlusses: 

bis einschließlich 1,3   12 Punkte 

bis einschließlich 1,5   9 Punkte 

bis einschließlich 1,7  6 Punkte 

bis einschließlich 2,0  3 Punkte 

mehr als 2,0  0 Punkte 

 

b.) Relevantes persönliches und/ oder berufliches Engagement und Interesse: 

 Mindestens ein erfolgreich durchgeführtes Praktikum in einer öffentlichen 
Bildungseinrichtung im Umfang von vier Wochen 2 Punkte, 

 Aktive Erfahrungen in der außerschulischen Jugendbildung  
oder der Jugendberufshilfe  2 Punkte, 

 Erfahrungen im sozial- oder bildungspolitischen Bereich 2 Punkte. 

Besteht nach der Bildung der Rangfolge zwischen einzelnen Bewerberinnen und/oder Bewerbern Rang-
gleichheit, so bestimmt sich die Rangfolge auf der Liste nach dem Los. 

(4) Die Auswahlkommission kann im Zweifelsfall eine Bewerberinnen oder einen Bewerber zu einem Aus-
wahlgespräch einladen. Ein Anspruch seitens der Bewerberinnen oder Bewerber auf ein Auswahlgespräch 
besteht nicht.  

(5) Im Übrigen bleiben die allgemein für die Immatrikulation geltenden Bestimmungen der Immatrikulations-
ordnung der Hochschule unberührt. Die Einschreibung der Bewerberinnen und Bewerber, die nach § 2 
Abs. 3 als besonders geeignet gelten, ist bis zum Nachweis über die erfolgreiche Beendigung des Bachelor-
studiums auflösend bedingt. Der Nachweis ist für das jeweilige Wintersemester ist bis zum Ende des Rück-
meldezeitraums zu erbringen. 

 

§ 5 Auswahlkommission 

(1) Für die Vorbereitung der Auswahlentscheidung bildet die Philosophische Fakultät eine Auswahl-
kommission. 

(2) Der Auswahlkommission gehören vier stimmberechtigte Mitglieder an, die der Hochschullehrer- oder der 
Mitarbeitergruppe angehören müssen, und ein Mitglied der Studierendengruppe mit beratender Stimme. 
Wenigstens ein Mitglied muss der Hochschullehrergruppe angehören. Die Mitglieder werden durch den Fa-
kultätsrat der jeweiligen Fakultät eingesetzt. Die Amtszeit der Mitglieder beträgt zwei Jahre, die des studen-
tischen Mitglieds ein Jahr, Wiederbestellung ist möglich. Die Auswahlkommission ist beschlussfähig, wenn 
mindestens drei stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. 

(3) Die Aufgaben der Auswahlkommission sind: 

a.) Prüfung der eingehenden Zulassungsanträge auf formale Richtigkeit 

b.) Prüfung der Zugangsvoraussetzungen 

c.) Führen des Auswahlgesprächs gem. § 5 

d.) Entscheidung über die Zulassung oder die Ablehnung der Bewerberinnen und Bewerber 

 

§ 6 Auswahlgespräch 

(1) Das mit der Bewerberin oder dem Bewerber mögliche Auswahlgespräch soll zeigen, ob diese oder dieser 
für den ausgewählten Studiengang geeignet ist. Dabei gelten folgende Grundsätze für die Durchführung des 
Gesprächs: 

a.) Das Auswahlgespräch wird in der Regel zwischen der dritten und zehnten Woche nach Bewer-
bungsschluss an der Universität durchgeführt. Die genauen Termine sowie der Ort des Gesprächs 
werden in einem angemessenen Zeitraum vor Beginn der Auswahlgespräche durch die Universität 
bekannt gegeben. Die Bewerberinnen und Bewerber werden von der Universität rechtzeitig zum 
Auswahlgespräch eingeladen. 
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b.) Die Mitglieder der Auswahlkommission führen mit der Bewerberin oder mit dem Bewerber ein Aus-
wahlgespräch mit einer Dauer von mindestens 10 Minuten. 

c.) Über die wesentlichen Fragen und Antworten des Gesprächs ist ein Protokoll zu führen, das von den 
Mitgliedern der Auswahlkommission zu unterzeichnen ist. Aus dem Protokoll müssen Tag und Ort 
des Gesprächs, die Namen der Kommissionsmitglieder, der Name der Bewerberin oder des Bewer-
bers und die Beurteilung ersichtlich werden. 

(2) Gegenstand des Auswahlgesprächs ist die schriftliche Darstellung der Studienmotivation der Bewerberin 
bzw. des Bewerbers gemäß § 3 Absatz 2e. Weitere Aspekte können sein:  

- Motivation für die Aufnahme des Studiums 

- Konkrete Vorstellungen von Studieninhalten dieses Studiengangs 

- Berufliche und persönliche Ziele 

- Einschätzung der eigenen Arbeitsweise und Belastbarkeit 

(3) Sofern eine Bewerberin oder ein Bewerber ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes zu dem Gesprächs-
termin nicht erscheint, ist sie oder er vom weiteren Verfahren ausgeschlossen. Bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes setzt die Auswahlkommission auf Antrag einen neuen Termin für das Auswahlgespräch fest. Der 
Nachweis des wichtigen Grundes und der Antrag auf Festsetzung eines neuen Termins sind unverzüglich, 
spätestens aber innerhalb von zwei Tagen nach dem zunächst festgesetzten Termin der Auswahlkommissi-
on mitzuteilen bzw. zu stellen.  

 

§ 7 

Bescheiderteilung, Nachrückverfahren, Abschluss der Verfahren 

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die zugelassen werden können, erhalten von der Hochschule einen 
schriftlichen Zulassungsbescheid. In diesem wird eine Frist festgelegt, innerhalb derer die Bewerberin oder 
der Bewerber schriftlich zu erklären hat, ob sie oder er den Studienplatz annimmt. Liegt diese Erklärung 
nicht frist- und formgerecht vor, wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Auf diese Rechtsfolge ist im Zu-
lassungsbescheid hinzuweisen. 

(2) Bewerberinnen und Bewerber, die nicht zugelassen werden können, erhalten einen Ablehnungs-
bescheid, in dem der erreichte Rangplatz und der Rangplatz der zuletzt zugelassenen Bewerberin oder des 
zuletzt zugelassenen Bewerbers aufgeführt ist. Der Ablehnungsbescheid ist mit einer Rechtsbehelfs-
belehrung zu versehen. Er erhält gleichzeitig die Aufforderung, innerhalb einer bestimmten Frist schriftlich zu 
erklären, ob der Zulassungsantrag für ein Nachrückverfahren aufrechterhalten wird. Legt die Bewerberin 
oder der Bewerber diese Erklärung nicht frist- oder formgerecht vor, so ist sie oder er vom Nachrück-
verfahren ausgeschlossen. Auf diese Rechtsfolge ist hinzuweisen. 

(3) Das Nachrückverfahren wird anhand der Rangliste durchgeführt. 

(4) Die Zulassungsverfahren werden spätestens zwei Wochen nach Vorlesungsbeginn abgeschlossen. Da-
nach noch verfügbare Studienplätze werden auf formlosen Antrag durch Los vergeben. Der Bewerbungs-
zeitraum hierfür beginnt zwei Wochen vor dem Vorlesungsbeginn und endet mit dem Abschluss des Verfah-
rens. 

 

§ 8 

Zulassung für höhere Fachsemester 

(1) Die freien Studienplätze in einem höheren zulassungsbeschränkten Semester werden in nachstehender 
Reihenfolge an die Bewerberinnen und Bewerber vergeben, 

a) die im gleichen oder einem vergleichbaren Studiengang 

aa) an einer anderen deutschen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 

bb) mit deutscher Staatsangehörigkeit oder zulassungsrechtlich deutschen Staatsangehörigen gleichge-
stellt an einer ausländischen Hochschule eingeschrieben sind oder waren, 
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b) für die eine Ablehnung der Zulassung aus Gründen, die in ihrer Person liegen, eine besondere Härte be-
deuten würde, 

c) die sonstige Gründe geltend machen. 

(2) Über die Zulassung entscheidet das Ergebnis der Bachelorprüfung oder einer zu dieser äquivalenten 
Prüfung, bei gleichem Ergebnis die für die Ortswahl maßgebenden sozialen, insbesondere familiären und 
wirtschaftlichen Gründe und bei dann noch gleichartigen Fällen letztlich das Los. 

 

§ 9 

In-Kraft-Treten 

Diese Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 


